
Der ABV beschließt: 
 
Ausgeführt werden die Maßnahmen unter I, Ziffer 1-9 sowie aus II die Maßnahme unter Ziffer 1, 3, 6. 
Sollte die Finanzierung für diese Maßnahmen nicht ausreichen, sind aus I, die Ziffern 4 und 5 zu 
schieben. 
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